
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/9/14 90/12/0161
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1994

Index

14/01 Verwaltungsorganisation

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §40 Abs2;

BMG §10 Abs1;

BMG §9;

Rechtssatz

Die Betrauung eines Beamten mit der Funktion als provisorischer Leiter der Abteilung eines Bundesministeriums hat in

Form eines Dienstauftrages (Weisung) durch den Bundesminister (oder in seinem Namen durch den hiefür

zuständigen Organwalter) zu erfolgen.
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